
Meldebogen für den Fastnachtsumzug 

Teilnehmer / Gruppe / Verein:   __________________________________________ 

Ansprechpartner (Vor- und Zuname): __________________________________________ 

Straße, Nr._______________________________________________________________  

PLZ, Ort: ______________________________________ Telefon: ___________________ 

Thema / Motiv: ____________________________________________________________ 

Fußgruppen 

q Darsteller…………………. Pers.-Anzahl:____________ 

Musikgruppen 

q Kapelle/Guggemusik….… Pers.-Anzahl:____________ 

Motorisierte Teilnehmer (mit / ohne Anhänger) Kfz-Kennzeichen:_____________________ 

Motivwagen als  q Pkw  q Lkw  q Traktor q Einachs-Schlepper  
(z.B. AGRIA) 

 
Zur besonderen Beachtung: 

· Mindestalter des Fahrzeugführers/in ist 18 Jahre. 
· Fahrerlaubnis bis 32 km/h = L oder 5 (alt), bis 60 km/h = T oder 2 (alt) 
· Zugelassene Zugmaschinen mit eigenem Kennzeichen. Keine roten Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen. 
· Fahrzeugschein für das Zugfahrzeug. 
· Bestätigung über die Versicherung des Schleppers für Brauchtumsveranstaltungen. 
· Das Zugfahrzeug darf max. einen (1) Anhänger mitführen. 
· Betriebserlaubnis /Anhängerschein für eingesetzte Wagen mitführen. 
· Wiederholungskennzeichen für Anhänger. 
· 25 km/h-Schild am Anhänger, wenn bbH des Zugfahrzeugs höher als 25 km/h. 
· Funktionsfähige Bremsen des Anhängers. 
· Anhänger sind nur mit Drehkranz-Lenkachse zulässig. 
· Fahrzeuge bis max. 6 km/h brauchen Nachweis/Gutachten über die Geschwindigkeit. 
· Bei Fahrzeug-Eigenbauten = Einzelabnahme durch TÜV-Gutachten erforderlich. 
· Beachtung weiterer Auflagen aus der Genehmigung, bzw. Auflagen, des zuständigen Landratsamts ( techn. Aufbauabnahme, Verbot 

des Personentransports auf Einachsern etc.) 
· Sicherheit der Aufbauten: Geländer Höhe 100 cm (stehend), 80cm (sitzend) 
· Seitenverkleidungen müssen stabil beschaffen und sicher befestigt sein.  
· Die Bodenfreiheit ist max. 20 cm. 
· Wageneinstieg ist nur von hinten, keinesfalls zwischen verbundenen, angehängten Fahrzeugen oder Wagen. 
· Rutschsicherer Boden und keine losen Gegenstände oder Sitzgelegenheiten etc. 
· Fahrzeughöhe, einschl. Ladung / Aufbau ist max. 4 mtr. 
· Beleuchtung und Kennzeichen bei An- und Abfahrt müssen sichtbar sein. 
· Rundumsicht für den Fahrzeugführer muss gewährleistet sein.  

 
Während des Umzugs: 

· Keine Personen auf Fahrzeugdächern, bzw. Zugeinrichtung. 
· Begleitpersonen bei Lücken in der Seitenverkleidung und Radabdeckung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger auf beiden Seiten. 
· Schrittgeschwindigkeit ist obligatorisch. 
· Alkoholverbot für Fahrzeugführer ist selbstverständlich. 
· Es darf ausschließlich Konfetti (rund oder quadratisch bis 5mm) geworfen werden! 
· Leergut, leere Kartons u.a.m. darf keinesfalls am Veranstaltungsort entsorgt werden, sondern muss wieder mitgenommen werden (wie 

gebracht – so auch zurück). 
· Der verantwortliche Unterzeichner haftet für alle Schäden, die durch Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und Nichtbeachtung der hier 

niedergeschriebenen und der gesetzlichen Bestimmungen entstehen. 
· Des Weiteren wird die Einhaltung der Vorschriften über die Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen bestätigt. 
Weiterführende Informationen sind der 2. Straßenverkehrs-Ausnahmeverordnung zu entnehmen. Merkblatt für Ausrüstungen und Betrieb 
von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen. Merkblatt Regierungspräsidium Freiburg, Verkehrspolizei Emmendingen, Hr. Stehlin/ Hr. 
Ehret, Tel.: 07641 / 582-542, E-Mail: verkehrspolizei@pdem.bwl.de 

 

 
Datum:______________________ Unterschrift________________________________ 
 
 
Rückmeldung bitte retournieren an: 
Simone Göppert, Prinzessin-Elisabeth-Platz 3, 79359 Riegel a.K. oder per E-Mail unter: 
schriftfuehrer@lustige13.de 


